
Newsletter zum GAV (obligatorisch ab dem Inkrafttreten des neuen GAV) 

MINDESTLÖHNE AB JANUAR 2024 
 

Ab dem 1. Januar 2024 dürfen die Löhne nicht niedriger sein als die in dieser Vereinbarung 
festgelegten Standards, d.h.: 

 
Mindestlöhne: Art. 21 des GAV 
 

Lohnkategorie Funktion Mindestlohn 
A Forstarbeiter ohne EFZ CHF 4’076.30/Monat 

CHF 22.40/Std. 
A1 Forstarbeiter ohne EFZ, mit 3 

Jahren Berufserfahrung oder EBA 
CHF 4’123.90/Monat 
CHF 22.66/Std. 

B Forstwart mit EFZ CHF 4’407.00/Monat 
CHF 24.21/Std. 

C Spezialist / Maschinist mit 
Fachausweis 

CHF 4’925.15/Monat 
CHF 27.06/Std. 

D Vorarbeiter mit Fachausweis CHF 5'490.00/Monat 
CHF 30.17/Std. 

E Betriebsleiter / Forstarbeiter ESF mit 
Diplom 

CHF 6’389.00/Monat 
CHF 35.10/Std. 

E1  Betriebsleiter / Forstarbeiter ESF mit 
Diplom und Berufserfahrung und 
mindestens 3 Jahren Erfahrung in 
dieser Funktion 

CHF 6’488.20/Monat 
CHF 35.65/Std. 
 

 
Feiertage 2024: Art. 16 des GAV 
 
Neues Jahr Montag 1.Januar 2024 
Karfreitag Saint Freitag 29. März 2024 
Auffahrt Donnerstag 9. Mai 2024 
Pfingstmontag Montag 20. Mai 2024 
*Fronleichnam Donnerstag 30. Mai 2024 
1. August Donnerstag 1. August 2024 
*Mariä Himmelfahrt Donnerstag 15. August 2024 
*Allerheiligen Freitag 1. November 2024 
*Mariä Empfängnis Sonntag 8. Dezember 2024 
Weihnachten Mittworch 25. Dezember 2024 

*nur für den katholischen Teil des Kantons 
 
Art. 16.1 Die Mitarbeitenden haben jährlich Anspruch auf die oben erwähnten 9 bezahlten Feiertage, 
die mit Arbeitstagen zusammenfallen. Fällt ein Feiertag auf ein Wochenende, muss der Arbeitgeber zu 
Beginn jedes neuen Kalenderjahres einen Ausgleichstag festlegen, damit die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter mindestens 9 Feiertage hat. 
 
Anwendbarer Satz für Stundenlöhne: 3.47%  
(8.4h / 21.75 (Durchschnitt der Arbeitstage/Monat) x 9 Tage) 
 
Kosten und Entschädigungen 

 
GAV-Artikel Thema Betrag 
25 Spesen und Wegentschädigung CHF 0.80 / km 
26 Mahlzeitentschädigung CHF 16.00 / Mahl 

 


	MINDESTLÖHNE AB JANUAR 2024
	Mindestlöhne: Art. 21 des GAV
	Art. 16.1 Die Mitarbeitenden haben jährlich Anspruch auf die oben erwähnten 9 bezahlten Feiertage, die mit Arbeitstagen zusammenfallen. Fällt ein Feiertag auf ein Wochenende, muss der Arbeitgeber zu Beginn jedes neuen Kalenderjahres einen Ausgleichsta...
	Anwendbarer Satz für Stundenlöhne: 3.47%  (8.4h / 21.75 (Durchschnitt der Arbeitstage/Monat) x 9 Tage)
	Kosten und Entschädigungen

